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Arbeitsausschuss Kommunale Kinder- und 
Jugendhilfeplanung
- Bestätigung der Vorsitzenden -

Sitzungsvorlage Nr. 14-20 / V 01970

Beschluss des Kinder- und Jugendhilfeausschusses vom 13.01.2015 (SB)
Öffentliche Sitzung

I. Vortrag der Referentin
Nach § 8 der Stadtjugendamtssatzung kann der Kinder- und Jugendhilfeausschuss 
beratende Ausschüsse bilden. Diese wählen ihre(n) Vorsitzende(n), die/der vom Kinder- 
und Jugendhilfeausschuss zu bestätigen ist. 

Der 'Arbeitsausschuss Kommunale Kinder- und Jugendhilfeplanung' ist ein beratender 
Arbeitsausschuss des Kinder- und Jugendhilfeausschusses nach § 8 der 
Stadtjugendamtssatzung. Er wurde mit Beschluss des Kinder- und 
Jugendhilfeausschusses und des Schul- und Sportausschusses vom 24.03.2009 bzw. der
Vollversammlung des Stadtrates vom 22.04.2009 neu gebildet. 

In der ersten Sitzung des nach der Stadtratswahl teilweise neu zusammengesetzten 
Arbeitsausschusses vom 14.10.2014 wurden Frau Stadträtin Jutta Koller zur Vorsitzenden
und Frau Stadträtin Beatrix Burkhardt sowie Herr Stadtrat Christian Müller zu 
stellvertretenden Vorsitzenden gewählt. Die Wahl erfolgte jeweils ohne Gegenstimmen.

In Vollzug von § 8 der Stadtjugendamtssatzung ist die Vorsitzende vom Kinder- und 
Jugendhilfeausschuss zu bestätigen.

Anhörung des Bezirksausschusses
In dieser Beratungsangelegenheit ist die Anhörung eines Bezirksausschusses nicht 
vorgesehen (vgl. Anlage 1 der BA-Satzung).

Dem Korreferenten, Herrn Stadtrat Müller, der Verwaltungsbeirätin, Frau Stadträtin Koller, 
der Stadtkämmerei, dem Referat für Stadtplanung und Bauordnung, dem Referat für 
Gesundheit und Umwelt, dem Kulturreferat, dem Referat für Bildung und Sport, der 
Frauengleichstellungsstelle und dem Sozialreferat/Stelle für interkulturelle Arbeit ist ein 
Abdruck der Sitzungsvorlage zugeleitet worden.
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II. Antrag der Referentin
1. Die Vorsitzende des Arbeitsausschusses Kommunale Kinder- und Jugendhilfeplanung,

Frau Stadträtin Jutta Koller, wird bestätigt.

2. Dieser Beschluss unterliegt nicht der Beschlussvollzugskontrolle.

III. Beschluss
nach Antrag.

Der Stadtrat der Landeshauptstadt München
Kinder- und Jugendhilfeausschuss

Die Vorsitzende Die Referentin 

Christine Strobl Brigitte Meier
Bürgermeisterin Berufsm. Stadträtin 

IV. Abdruck von I. mit III.
über den Stenographischen Sitzungsdienst
an das Direktorium – Dokumentationsstelle
an die Stadtkämmerei
an das Revisionsamt
z.K.
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V. Wv. Sozialreferat
1. Die Übereinstimmung vorstehenden Abdrucks mit der beglaubigten Zweitschrift wird 

bestätigt.

2. An das Sozialreferat, S-III-M/IK
An das Kulturreferat
An das Referat für Stadtplanung und Bauordnung
An das Referat für Bildung und Sport
An das Referat für Gesundheit und Umwelt
An die Frauengleichstellungsstelle
z.K.

Am

I.A.


